
FÖRMLICHE ZUSTELLUNGEN VON POSTSENDUNGEN 

ZWEIFEL AN DER UMSATZSTEUERPFLICHT DER

FÖRMLICHEN ZUSTELLUNGEN VON POSTSENDUNGEN 

Der BFH zweifelt  an  der  Umsatzsteuerpflicht  der  förmlichen Zustellung von

Postsendungen  und  hat  hierzu  zwei  Vorabentscheidungsersuchen  an  den

EuGH gerichtet (BFH-Beschlüsse vom 31.5.2017 V R 8/16 und V R 30/15)1.

Ob  und  welche  Konsequenzen  sich  daraus  im  Bereich  der

Umsatzsteuerbefreiung  ergeben  werden  erst  die  Folgeentscheidungen  des

EuGH zeigen.
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1 BFH, Pressemitteilung Nr. 1/2018 v. 3.1.2018.
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